
Beteiligtentransparenzdokumentation

Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes

Einbringer: Fraktion der CDU
Fraktion der FDP

(Drucksache 7/3)

Inhalt

Drucksache1.
Vom Einbringer übersandte Daten (Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)2.
Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge (Keine3.
Dokumente vorhanden)
Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge (Keine Dokumente vorhanden)4.
Weitere Beiträge (Keine Dokumente vorhanden)5.
Diskussionsforum (Keine Dokumente vorhanden)6.

Gemäß §  1  Abs.  1  Thüringer  Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz  (ThürBeteildokG)  wird  beim
Landtag  eine  öffentliche  Liste  der  an  Gesetzgebungsverfahren  beteiligten  natürlichen  und  juristischen
Personen  geführt  (Beteiligtentransparenzdokumentation).  Dieses  Dokument  wurde  aus  den  zum
Gesetzgebungsverfahren  in  der  Beteiligtentransparenzdokumentation  vorhandenen  Dokumenten  und
Informationen  zum  Zweck  des  Downloads  automatisch  erstellt.

Stand: 13. Dezember 2021



1. Drucksache



19.11.2019
Drucksache 7/3Thüringer Landtag

7. Wahlperiode

Druck: Thüringer Landtag, 19. November 2019

G e s e t z e n t w u r f

der Fraktionen der CDU und der FDP

Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abge-
ordnetengesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Änderung der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags in § 2 
Abs. 1 und 2 zur Erweiterung des Vorstands des Thüringer Landtags 
sieht die Erhöhung der Anzahl der Vizepräsidentinnen beziehungswei-
se Vizepräsidenten für die 7. Legislaturperiode vor. Eine damit verbun-
dene Kostensteigerung soll nicht entstehen.

B. Lösung

Das bisherige Finanzvolumen der Zusatzentschädigungen für die bei-
den Vizepräsidentinnen beziehungsweise Vizepräsidenten, je 70 Pro-
zent, wird durch fünf geteilt. Daher soll die Zusatzentschädigung der Vi-
zepräsidentinnen beziehungsweise Vizepräsidenten 28 Prozent von 100 
der Grundentschädigung betragen.

C. Kosten

Keine

D. Alternativen

Keine
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Thüringer Abgeordnetenge-
setzes in der Fassung vom 9. März 1995 (GVBI. S. 121), 
das zuletzt durch Gesetz vom 3. Dezember 2015 (GVBI. 
S. 182) geändert worden ist, wird die Angabe "70 vom Hun-
dert" durch die Angabe "28 vom Hundert" ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Für die Fraktion  
der CDU:

Für die Fraktion  
der FDP:

Kowalleck Montag
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